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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

1. Welche statistischen Daten werden von den in Ber-

lin lebenden geflüchteten Menschen auf welcher rechtli-

chen Grundlage erfasst? Wo und in welcher Form werden 

entsprechende Statistiken veröffentlicht? 

 

Zu 1.: Im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes 

(AsylbLG) werden die Anzahl der Empfängerinnen und 

Empfänger verschiedener Leistungsarten des AsylbLG 

erhoben. Als Merkmale werden nach § 12 Abs. 2 

AsylbLG Geschlecht, Geburtsdaten, Staatsangehörigkeit 

und aufenthaltsrechtlicher Status erhoben, daneben die 

Art und Form bestimmter Leistungen, der Beginn der 

Leistungsgewährung und das eingesetzte Einkommen und 

Vermögen. Soweit Leistungen der Bildung und Teilhabe 

in Anspruch genommen werden, ist eine weitere Diffe-

renzierung zu den Leistungsarten gesetzlich vorgegeben. 

Die Statistik wird im Rahmen des Gesundheits- und 

Sozialinformationssystems (GSI) im Internet veröffent-

licht (Fundstelle: http://www.gsi-berlin.info/gsi_suchen.asp).  

 
 

2. Ist dem Senat bekannt, wie viele geflüchtete Men-

schen zur Zeit in Berlin leben, deren Muttersprache Kur-

disch (Kurmanci, Zazaki oder Sorani) ist? 

 

Zu 2.: Nein. Eine derart differenzierte Statistik wird 

nicht geführt. Insbesondere wird die ethnische Zugehö-

rigkeit nicht erhoben, sondern lediglich nach Staatsange-

hörigkeit differenziert. Aus der GSI-Statistik zum 

AsylbLG ergibt sich, dass zum Stichtag 30.09.2015 Asyl-

suchende aus folgenden Staaten Leistungen beim Landes-

amt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) erhalten ha-

ben: 
 

Staat Anzahl der Leistungsberechtigten 

Türkei 459 

Irak 1.484 

Iran 629 

Syrien 7.257 

 

3. Welche besonderen Angebote gibt es für die in Fra-

ge 2 genannten Geflüchteten?   

 

Zu 3.: Besondere Angebote für kurdische Migrantin-

nen und Migranten - einschließlich geflüchteter Personen 

- fördert die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und 

Frauen - Abteilung Integration. Es handelt sich um das 

Kurdisches Zentrum e. V. mit dem Projekt Kultur- und 

Gruppenarbeit und Beratung von Kurdinnen und Kurden 

und Migrantinnen und Migranten, um den Kurdistan 

Kultur- und Hilfsverein e. V. (KKH) mit dem Projekt 

Neue Heimat Berlin und um den Verein der Eltern aus 

Kurdistan in Berlin e. V. Yekmal mit dem Projekt Mitei-

nander für die Zukunft - Mehrsprachige Bildung.  

 

Zudem koordiniert die Senatsverwaltung für Arbeit, 

Integration und Frauen die Berliner Bleiberechtsnetzwer-

ke Bridge. Hier ist der Träger KKH Teilprojektpartner für 

Beratung und Begleitung, für Unterstützung beim Sprach-

erwerb und Motivationsschwierigkeiten, für Bewerbungs-

training und Erstellen von Bewerbungsunterlagen und zur 

Unterstützung bei der Suche nach Weiterbildungsmaß-

nahmen und Arbeit. 

 

 

Berlin, den 10. Februar 2016 
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Dirk  G e r s t l e 

_____________________________ 

Senatsverwaltung für 

Gesundheit und Soziales 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 12. Feb. 2016) 

http://www.gsi-berlin.info/gsi_suchen.asp

